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Bekanntmachungen der Samtgemeinde Kirchdorf 

 
Jahresabschluss 2019 / 2020 
 
Der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 19.12.2024 die Jahresab-
schlüsse für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen 
und dem Samtgemeindebürgermeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 er-
teilt. Gemäß § 129 Abs. 2 S.1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresab-
schluss 2019 und den Jahresabschluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt ge-
macht. Die Jahresabschlüsse und die um die Stellungnahmen des Samtgemeindebürger-
meisters ergänzten Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 
Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Werktagen 
(außer samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathaus-
straße 12, 27245 Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Samtgemeinde Kirchdorf 
(Kammacher) 
Samtgemeindebürgermeister 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Bahrenborstel 

 
Jahresabschluss 2019 / 2020 
 
Der Rat der Gemeinde Bahrenborstel hat in seiner Sitzung am 03.12.2024 die Jahresab-
schlüsse für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen 
und dem Bürgermeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erteilt. Gemäß      
§ 129 Abs. 2 S.1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 
und den Jahresabschluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jah-
resabschlüsse und die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussbe-
richte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG 
vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsicht-
nahme im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, Zim-
mer 9, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Gemeinde Bahrenborstel 
(Stelloh) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Barenburg 

 
Jahresabschluss 2019 / 2020 
 
Der Rat der Gemeinde Barenburg hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 die Jahresab-
schlüsse für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen 
und dem Bürgermeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erteilt. Gemäß      
§ 129 Abs. 2 S.1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 
und den Jahresabschluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jah-
resabschlüsse und die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussbe-
richte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG 
vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsicht-
nahme im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, Zim-
mer 9, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Gemeinde Barenburg 
(Röper) 
Bürgermeister 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Freistatt  

 
Jahresabschluss 2019 / 2020 
 
Der Rat der Gemeinde Freistatt hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die Jahresabschlüsse 
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem 
Bürgermeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 
S.1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 und den Jah-
resabschluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresab-
schlüsse und die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussberichte des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, Zimmer 9, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Gemeinde Freistatt 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
(Kruse) 
Verwaltungsvertreter 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Kirchdorf  

 
Jahresabschluss 2019 / 2020 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 die Jahresabschlüsse 
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem 
Bürgermeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 
S.1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 und den Jah-
resabschluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresab-
schlüsse und die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussberichte des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, Zimmer 9, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Gemeinde Kirchdorf 
(Könemann) 
Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Varrel  

 

Jahresabschluss 2019 / 2020 

 
Der Rat der Gemeinde Varrel hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 die Jahresabschlüsse für 
die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Bür-
germeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 S.1 
NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 und den Jahresab-
schluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresabschlüsse und 
die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussberichte des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der 
Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, Zimmer 9, während der 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Gemeinde Varrel 
(Wöltje) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Wehrbleck  

 
Jahresabschluss 2019 / 2020 
 
Der Rat der Gemeinde Wehrbleck hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 die Jahresab-
schlüsse für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen 
und dem Bürgermeister Entlastung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erteilt. Gemäß      
§ 129 Abs. 2 S.1 NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 
und den Jahresabschluss 2020 sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jah-
resabschlüsse und die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussbe-
richte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG 
vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsicht-
nahme im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, Zim-
mer 9, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2025 
 
Gemeinde Wehrbleck 
(Kellermann) 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachungen anderer Stellen 

 


